
D Erhaltung baulicher Anlagen (§ 172 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
 (1) Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städte-

baulichen Gestalt bedürfen im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Rückbau, 
die Änderung, die Nutzungsänderung oder die Errichtung baulicher Anlagen der Ge-
nehmigung. Dies gilt auch für die nach § 55 BbgBO genehmigungsfreien Vorhaben. 

 
 (2) Die Genehmigung zum Abbruch, zur Änderung und zur Nutzungsänderung darf 

nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit 
anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder die Ortsgestalt prägt oder sonst von 
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. 

 
 (3) Die Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen darf nur versagt werden, 

wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage 
beeinträchtigt wird. 

 
 (4) Die Stadt Hohen Neuendorf hat mit dem Eigentümer oder sonstigen zur Unter-

haltung Verpflichteten (Nutzungsberechtigten) die für die Entscheidung nach den 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 erheblichen Tatsachen zu erörtern. Die Genehmi-
gung oder Ablehnung wird durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Stadt Hohen Neuendorf erteilt, es sei denn, dass keine baurechtliche Geneh-
migung oder Zustimmung erforderlich ist. In diesen Fällen erteilt der Fachbereich 
Bau- und Grünflächendienste der Stadt Hohen Neuendorf als Sonderordnungsbehör-
de gemäß § 53 BbgBO die Genehmigung. 

 
 (5) Der Schutz und die Erhaltung der im Geltungsbereich liegenden Einzeldenkmale 

bleiben unberührt.  
 
 (6) Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans ohne die da-

für erforderliche Genehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Abs.1 
Nr.4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Abs.2 BauGB mit einer Geld-
buße belegt werden. 

 
 
 

Planzeichenerklärung (§ 9 BauGB; PlanzV) 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans  

(§ 9 Abs.7 BauGB) 
 
 
 

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs.6 BauGB) 
__________________________________________________________________________________________ 

 
E.1 Bodendenkmal 
 
 Der gesamte Bereich der zentralen Ortslage um die Dorfstraße ist als Bodendenkmal 

"Mittelalterlicher, frühneuzeitlicher Ortskern Stolpe" erfasst. Im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans sind folgende Flurstücke der Gemarkung Stolpe ganz oder teilweise 
betroffen: 

 Flur 3, Flurstücke 23*, 24, 25, 26, 27, 28, 29*, 30*, 31/1, 31/2*, 31/3*, 32*, 33/2, 
34*, 35*, 36*, 38/1, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 40, 41, 42*, 44, 45/3, 45/4, 45/5, 
45/6, 45/7, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55/5, 56, 57/2*, 61, 68*, 69, 70, 71*, 72, 73*, 
74/2*, 75, 76, 77, 78/1*, 78/2*, 79/1, 79/2, 82/1, 82/4, 82/5, 82/6, 83/3, 83/4, 
83/6, 83/7*, 84/1, 84/2, 84/3, 85/3, 85/4, 86/2, 180, 184, 248, 249, 250, 251*, 
252*, 258, 259, 289*, 294, 295, 296*, 297*, 300 und 301* (* = nur teilweise). 

 
E.2 Baudenkmale 
 
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich folgende Baudenkmale, die in 

die Denkmalliste des Landes Brandenburg, Landkreis Oberhavel, eingetragen sind:  
 • Dorfstraße, Dorfkirche 
 • Dorfstraße 3a, Wohnhaus 
 • Dorfstraße 4, Pfarrhaus mit Wirtschaftsgebäude und Einfriedung 
 • Dorfstraße 6a, Saalbau des Gasthauses zum Dorfkrug 
 • Dorfstraße 28, Gehöft mit Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude und Einfriedung 
 
 
 

Darstellungen der Planunterlage ohne Festset-
zungscharakter sowie hinweisende Darstellungen 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 Bestandteile der Automatisierten Liegenschaftskarte: 
 Vorhandene Flurstücksgrenzen mit Nummern der Flurstücke; 

vorhandene Gebäude und bauliche Anlagen mit Hausnummern; 
 Wege, Straßen, Plätze  
 
 Maß-Hilfslinie zur Verortung der Grenze des Geltungsbereiches 

(gedachte Verbindungslinie zwischen zwei Grenzpunkten oder 
geradlinige Verlängerung einer vorhandenen Grenzlinie der 
Liegenschaftskarte) 

 
 
 

Baugrunduntersuchungen:  Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
(LBGR) weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit geplanten Bohrungen und Erkun-
dungen durch andere Aufschlüsse (z.B. bei Baugrunduntersuchungen) der Projektträger 
die Anzeige- und Dokumentationspflicht von Bohrungen und Aufschlüssen gemäß der ak-
tuellen Fassung des Lagerstättengesetzes vom 4.12.1934 (RGBl. l, S.1223; BGBl. III 750-
I, zuletzt geändert am 2.3.1974, BGBl. l, S.469) gegenüber dem LBGR zu erfüllen hat. 
 
Kampfmittelbelastung:  Die eingehende Prüfung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Anhaltspunkte auf das Vorhandensein 
von Kampfmitteln im Plangebiet ergeben. Es ist deshalb nicht erforderlich, Maßnahmen 
der Kampfmittelberäumung durchzuführen. Sollten bei Erdarbeiten dennoch Kampfmittel 
gefunden werden, so ist es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung des Landes Bran-
denburg - KampfmV) vom 23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Brandenburg Teil II Nr.30 vom 14.12.1998, verboten, entdeckte Kampfmittel zu 
berühren und deren Lage zu verändern. Es besteht die Pflicht, die Fundstelle gemäß § 2 
der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder 
der Polizei anzuzeigen.  
 
Altlasten:  Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Flächen, die im Altlastenkatas-
ter des Landkreises Oberhavel registriert sind. Ein Altlastenverdacht liegt nicht vor. Treten 
bei ggf. erforderlichen Erdarbeiten ungewöhnliche Verfärbungen oder Gerüche auf, so ist 
die weitere Vorgehensweise mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
 
Telekommunikationsanlagen:  Die Deutsche Telekom weist darauf hin, dass sich im 
Planbereich Telekommunikationslinien (Tk-Linien) der Deutschen Telekom AG befinden. 
Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittelbarer Nähe der Tk-Linien ist es erforderlich, dass 
sich die Bauausführenden vorher durch die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Tl 
NL NO, PTI 22, Parkstr.5, 14641 Nauen (Besucheranschrift), Tel.: (0331) 123-79104 in 
die genaue Lage dieser Anlagen einweisen lassen und die Bauausführenden immer die 
"Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen der Deutschen Telekom AG bei Arbeiten 
anderer (Kabelschutzanweisung)" beachten, um Schäden am Eigentum der Deutschen 
Telekom zu vermeiden. 
 
 
 

Hinweise 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Lärmschutz:  Das Landesumweltamt, Abt. Immissionsschutz, weist darauf hin, dass bei 
der Fenstergestaltung von Schlafräumen und Kinderzimmern im 80-m-Einwirkungsbereich 
der Landesstraße 171 (L 171) der notwendige Lärmschutz mit einem geforderten Schall-
dämmmaß größer 30 dB (A) zu beachten ist. Betroffen sind die Wohngebäude der Grund-
stücke Dorfstraße 9, 10, 14a und 15 sowie Adolf-Hermann-Straße 1 bis 3. 
 
Trinkwasserschutzzone:  Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der Trinkwasser-
schutzzone III des Wasserwerkes Stolpe. Erdaufschlüsse (z.B. Errichtung von Brunnen, 
Errichtung von geothermischen Anlagen mit Erdwärmesonden oder -kollektoren) sind 
nach § 56 des Brandenburgischen Wassergesetzes vor Beginn der Maßnahme anzuzeigen. 
Die entsprechenden Antragsunterlagen sind bei der unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Oberhavel einzureichen. 
 
Niederschlagswasser:  Das Niederschlagswasser soll entsprechend § 54 Abs.4 Branden-
burgisches Wassergesetz auf den Grundstücken versickert werden. Sämtliche Arbeiten 
sind so auszuführen, dass das Grund- und Oberflächenwasser nicht verunreinigt werden. 
 
Biotopschutz:  Im südöstlichen Bereich des Plangebietes befinden sich kleinere Bereiche 
von gesetzlich geschützten Biotopen (Streuobstwiesen). Die Biotopkartierung erfolgte mit 
der rechtskräftigen Klarstellungssatzung von 2007. Bei der Beurteilung von Bauanträgen 
im Plangebiet ist auf die Satzung zurückzugreifen, soweit die Belange von Natur und Um-
welt berührt sind. 
 

Rechtsgrundlagen 
__________________________________________________________________________________________ 

 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 

2004 (BGBl.I S.2414), zuletzt geändert durch Art.4 des Gesetzes vom 31.Juli 2009 
(BGBl.I S.2585, 2617); 

 
• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
1990 - BauNVO) vom 23.Januar 1990 (BGBl.I S.132), zuletzt geändert durch Art.3 des 
Gesetzes vom 22.April 1993 (BGBl.I S.466);  

 
•  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18.Dezember 1990 (BGBl.I 1991 
S.58); 

 
• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17.September 2008 (GVBl.I S.226), geändert durch Art.6 des Gesetzes vom 27.Mai 
2009 (GVBl.I S.166, 174);  

 
•  Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.Dezember 

2007 (GVBl.I/07 Nr.19 S.286), geändert durch Art.15 des Gesetzes vom 23.September 
2008 (GVBl.I S.202, 207); 

 
•  Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampf-
mittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 
23.November 1998 (GVBl.II/98 Nr.30 S.633); 

 
•  Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 8.Dezember 2004 (GVBl.I/05 Nr.05 S.50), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23.April 2008 (GVBl.I/08 Nr.5 S.62); 

 
•  Lagerstättengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 750-1, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 10.November 2001 (BGBl.I S.2992); 

 
•  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.Juli 2009 (BGBl.I S.2542); 
 
•  Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24.Mai 2004 
(GVBl.I/04 Nr.9 S.215); 

 
•  Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) vom 7.August 2008 (BGBl.I S.1658), 
geändert durch Art.3 des Gesetzes vom 15.Juli 2009 (BGBl.I S.1804). 

 

Textliche Festsetzungen (§ 9 Abs.1 und 7 BauGB) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

A Geltungsbereich des Bebauungsplans (§ 9 Abs.7 BauGB) 
 
 Folgende Flurstücke der Gemarkung Stolpe (Stichtag: 1.10.2007) liegen ganz oder 

teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplans: 
 Flur 2, Flurstücke 8/3*, 8/4*, 8/5*, 8/6*, 8/11* und 249 (* = nur teilweise). 
 Flur 3, Flurstücke 23*, 24, 25, 26, 27, 28, 29*, 30*, 31/1, 31/2*, 31/3*, 32*, 33/2, 

34*, 35*, 36*, 38/1, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 40, 41, 42*, 44, 45/3, 45/4, 45/5, 
45/6, 45/7, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55/5, 56, 57/2*, 61, 68*, 69, 70, 71*, 72, 73*, 
74/2*, 75, 76, 77, 78/1*, 78/2*, 79/1, 79/2, 82/1, 82/4, 82/5, 82/6, 83/3, 83/4, 
83/6, 83/7*, 84/1, 84/2, 84/3, 85/3, 85/4, 86/2, 180, 184, 248, 249, 250, 251, 
252*, 258, 259, 289*, 294, 295, 296*, 297*, 300 und 301* (* = nur teilweise). 

 
 

B Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs.1 BauGB) 
 
B.1 Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. § 22 Abs.4 BauNVO) 
 
 (1) Für alle Baugrundstücke wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig 

sind Einzelhäuser mit einer Gesamtlänge von nicht mehr als 20 m und Doppelhäuser 
mit einer Gesamtlänge von nicht mehr als 32 m.  
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung bei Umnutzung und Umbau bestehender Wirt-
schafts- und Stallgebäude sowie beim Anbau (Neubau) an diese Gebäude, soweit 
der Anbau eine Gebäudelänge von 20 m nicht überschreitet. 

 
B.2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen: Vorgartenzone  
 (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB) 
 
 (1) Als Vorgartenzone gilt der an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzende und öf-

fentlich einsehbare Grundstücksbereich bis zu einer Tiefe von 5 m (rechtwinklig zur 
tatsächlichen Straßengrenze gemessen). 

 
 (2) Innerhalb der Vorgartenzone sind Stellplätze, Stellplatzüberdachungen, Car-

ports, Garagen, Sichtschutzwände, Pergolen, Überdachungen von Terrassen und 
Freisitzen, Stellplätze für Abfallbehältnisse sowie sonstige Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO nicht zulässig. 

 
B.3 Stellung der Hauptgebäude (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB) 
 
 (1) Hauptgebäude sind in Traufstellung parallel zur straßenseitigen Grundstücks-

grenze zu errichten oder zu erhalten; Firstrichtung und Traufseiten des Hauptdaches 
müssen parallel zur Straße liegen. 

 
 (2) Die Straßenfassaden der Hauptgebäude sind in der vorhandenen Bauflucht zu 

errichten, ein Zurücksetzen hinter die Bauflucht ist nicht zulässig. Eine Ausnahme 
kann zugelassen werden, wenn zur Herstellung eines Vorgartens die Straßenfassade 
des Hauptgebäudes nicht mehr als 5 m hinter der tatsächlichen Straßengrenze er-
richtet werden soll und dadurch das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden bei Umnutzung von bestehenden 
Wirtschafts- und Nebengebäuden zu Hauptgebäuden.  

 
 
C Bauordnungsrechtliche Festsetzungen: Gestaltungsrege-
 lungen (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 und 9 BbgBO) 
 
C.1 Fassaden 
 
 (1) Die Fassaden der Hauptgebäude sind als Lochfassaden auszubilden. Die Summe 

aller Öffnungsflächen in der Straßenfassade soll 20 vom Hundert der Fassadenfläche 
nicht unterschreiten und 40 vom Hundert der Fassadenfläche nicht überschreiten. 
Bei der Ermittlung der Fassadenfläche ist die Ansichtsfläche eines Zwerchgiebels ein-
zurechnen, die Ansichtsflächen von Dachgauben sind nicht einzurechnen. 

 
 (2) Die Außenwandflächen der Hauptgebäude sind zu verputzen oder als Ziegel- 

oder Naturstein-Sichtmauerwerk auszuführen. 
 
 (3) Alle vom öffentlichen Straßenraum aus sichtbaren Außenputzflächen sind zu 

mindestens 80 vom Hundert in hellen Pastellfarben auszuführen. Zulässig sind alle 
Graumischungen mit einem Schwarzanteil von nicht mehr als 30 vom Hundert sowie 
alle Farbmischungen mit einem Schwarzanteil von nicht mehr als 30 vom Hundert 
und einem Buntanteil von nicht mehr als 20 vom Hundert. Die Bewertung erfolgt 
nach dem NCS-Farbsystem (Natural Color System 2008: Standardmuster der NCS 
Edition 2). 

 
C.2 Wandöffnungen und Fenster 
 
 (1) Wandöffnungen für Fenster und Türen in den vom öffentlichen Straßenraum aus 

sichtbaren Fassaden sind als rechteckige "stehende" (hochformatige) Einzelöffnun-
gen herzustellen, das Verhältnis von Breite zu Höhe muss mindestens 1 zu 1,2 be-
tragen. Abweichende Öffnungsformate sind zulässig bei Keller- und Gaubenfenstern 
sowie bei untergeordneten Vorbauten und Anbauten (Zwerchgiebel, Risalit, Erker, 
Veranda, Laube). 

 
 (2) Fenster in mehr als 0,90 m breiten Wandöffnungen sind mittig durch senkrechte 

konstruktive Teilung zu gliedern. Sprossen gelten nicht als konstruktive Teilung. 
 
C.3 Dächer und Dachgeschosse 
 
 (1) Hauptgebäude sind mit einem geneigten Dach auszuführen; als Dachformen 

sind nur gleichgeneigte (symmetrische) Satteldächer und Krüppelwalmdächer zu-
lässig. Die Dachneigung darf nicht weniger als 30° und nicht mehr als 50° betragen. 

 
 (2) Bei Hauptgebäuden mit mehr als einem Vollgeschoss ist das jeweils oberste Voll-

geschoss im Dachraum auszuführen (Dachgeschoss). Bei Dachgeschossen mit 
Drempel darf der obere Abschluss der Drempelwand nicht mehr als 1,20 m über der 
Oberfläche des fertigen Fußbodens des Dachgeschosses liegen. Die Schnittlinie der 
Außenfläche der Drempelwand mit der Dachhaut gilt als oberer Abschluss der Drem-
pelwand. 

 
 (3) Staffelgeschosse sind nicht zulässig. 
 

C.6 Einfriedungen von Grundstücken am öffentlichen Straßenraum 
 
 (1) Einfriedungen von Grundstücken als bauliche Anlagen am öffentlichen Straßen-

raum sind als offene, senkrecht gegliederte Einfriedungen zu errichten; ihre Höhe 
darf 1,50 m nicht überschreiten. Mauerwerk für Sockel, Pfeiler und Wandsegmente 
ist zulässig bis zu einer Höhe von 2,00 m. Der Anteil der geschlossenen Flächen an 
der Gesamtansichtsfläche der Einfriedung darf 50 vom Hundert nicht überschreiten. 

  
 (2) Abweichend von Absatz 1 sind Ausnahmen zulässig bei der Herstellung oder 

Wiederherstellung einer Einfriedung mit Hofmauer aus Ziegelsichtmauerwerk und 
Hoftor aus Holz in traditionell-dörflicher Form. Bei Beantragung einer Abweichung ist 
zur gestalterischen Beurteilung eine Entwurfszeichnung im Maßstab nicht kleiner als 
1:25 oder ein geeignetes Foto mit ergänzenden Material- und Maßangaben vorzule-
gen. 

 
 (3) Bezugshöhe für die Höhenbemessung ist die jeweils angrenzende vorhandene 

Geländehöhe der öffentlichen Verkehrsfläche. 
 
C.7 Sende- und Empfangsanlagen 
 
 Antennen und sonstige private Sende- und Empfangsanlagen sind innerhalb des 

Dachraumes unterzubringen oder an einer vom öffentlichen Straßenraum aus nicht 
einsehbaren Dach- oder Fassadenfläche zu befestigen. Abweichungen von dieser 
Festsetzung sind zulässig, wenn bei Einhaltung der Festsetzung eine normale Em-
pfangsqualität nicht mehr gewährleistet ist. Falls eine normale Empfangsqualität nur 
bei Montage an einer vom Straßenraum aus sichtbaren Dach- oder Fassadenfläche 
möglich ist, soll die Farbgebung der Empfangsanlage der Farbe der Dach- oder 
Wandfläche angepasst werden, auf bzw. an der sie montiert ist.  

 
 

 (4) Als Dachformen für Nebengebäude sind Satteldächer, Krüppelwalmdächer und 
Walmdächer zulässig. Für Nebengebäude in Grenzbebauung sind Pultdächer zuläs-
sig, wenn die Firstlinie auf der Grenze liegt. Die Dachneigung darf nicht weniger als 
20° und nicht mehr als 50° betragen. Ausnahmsweise sind für Garagen, überdachte 
Stellplätze und untergeordnete Nebengebäude auch Pultdächer und Flachdächer zu-
lässig. 

 
 (5) Als Dachdeckungsmaterial sind nur Dachziegel, Dachsteine und kleinteilige ebe-

ne Dachplatten in den Farbgruppen Rot, Braun und Anthrazit oder aus Mischfarben 
dieser drei Farbgruppen zulässig mit matter oder mattglänzender (z.B. engobierter), 
jedenfalls nicht spiegelnder Oberfläche. Die Farbe von Solarelementen auf geneigten 
Dachflächen ist der Farbe der Dachdeckung anzugleichen; ausnahmsweise können 
farblich abweichende Oberflächen zugelassen werden.  

 
 (6) Dachüberstände sind zulässig bis 0,30 m am Giebel (Ortgang und Krüppelwalm-

traufe) und bis 0,60 m an den Traufseiten, jeweils gemessen einschließlich Dach-
rinne. 

 
C.4 Dachaufbauten 
 
 (1) Dachgauben sind als Fledermausgaube, Schleppdachgaube, Satteldachgaube 

oder Walmdachgaube auszuführen. Die Ausführung kann auch in Form von Zwerch-
gauben erfolgen, jedoch nur bei geschlossener (durchlaufender) Traufseite des 
Hauptdaches. Gauben mit Flachdach sind nicht zulässig. Die Dachflächen der Gau-
ben sind mit der Dachdeckung des Hauptdaches einzudecken. 

 
 (2) Die Breite einer Dachgaube (Ansichtsbreite der Gaubenwand) darf 5,00 m nicht 

überschreiten. Der Abstand zwischen zwei Gauben muss mindestens 1,50 m betra-
gen. Der Abstand der Gauben zu den Giebelkanten des Gebäudes muss mindestens 
1,50 m betragen. Die Summe aller Gaubenbreiten in einer Dachfläche darf 60 vom 
Hundert der darunter liegenden Fassadenlänge des Gebäudes nicht überschreiten. 
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Ansichts-Wandflächen der Gauben, ohne 
Dachüberstände. Der gleichzeitige Einsatz von Gauben verschiedener Form oder die 
Kombination von Gauben und Dachflächenfenstern innerhalb einer Dachfläche sind 
nicht zulässig.  

 
 (3) Dacheinschnitte, Dachterrassen, Dachbalkone und Dachpodeste sind auf den 

vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbaren Dachflächen nicht zulässig. 
 
C.5 Zwerchgiebel 
 
 (1) Je Straßenfassade ist ein Zwerchgiebel zulässig. Die Breite von Zwerchgiebeln in 

Straßenfassaden darf 40 vom Hundert der Fassadenlänge nicht überschreiten. Der 
Zwerchgiebel und sein Unterbau (Risalit) dürfen nicht mehr als 0,50 m vor die Stra-
ßenfassade (und damit vor die Bauflucht) vortreten. 

 
 (2) Die Dächer von Zwerchgiebeln sind als Satteldach, Walmdach oder Krüppel-

walmdach mit der Dachneigung und Dachdeckung des Hauptdaches auszuführen. 
 

Verfahrensvermerke 
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hohen Neuendorf hat in ihrer Sitzung 
 am 28.8.2008, Beschluss Nr.: B 88/2008 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr.45 
 beschlossen. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich im Amtsblatt für 
 die Stadt Hohen Neuendorf bekannt gemacht worden. Gleichzeitig mit dem Aufstel-
 lungsbeschluss hat die Stadtverordnetenversammlung eine Veränderungssperre 
 gemäß §§ 14 und 16 BauGB für das Plangebiet beschlossen. 
 
 
2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 1 Abs.4 
 BauGB mit dem Anzeigeschreiben vom 5.11.2008 beteiligt worden. 
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 BauGB ist in der Zeit vom 
 6.10. bis 28.10.2008 durchgeführt worden. Die öffentliche Unterrichtung erfolgte 
 durch Abdruck im Amtsblatt für die Stadt Hohen Neuendorf Nr.08 vom 20.9.2008. 
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 sind gemäß § 4 Abs.1 BauGB, die berührten Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs.2 
 BauGB, mit Schreiben vom 5.11.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
 worden. 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
5. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hohen Neuendorf hat in ihrer Sitzung 
 am 25.6.2009 den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung gebilligt und deren 
 Auslegung beschlossen.  
 Die öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan ist im Amtsblatt für die 
 Stadt Hohen Neuendorf Nr.09 vom 24.10.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden 
 mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann 
 schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können.  
 Die öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan mit Begründung gemäß 
 § 3 Abs.2 BauGB ist in der Zeit vom 9.11. bis 11.12.2009 erfolgt.  
 Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit An- 
 schreiben vom 5.10.2009 gemäß § 4 Abs.2 BauGB beteiligt. 
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
6. Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlich-
 keit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange in ihrer Sitzung am 27.5.2010 nach Maßgabe des § 1 Abs.7 BauGB geprüft. 
 Das Ergebnis ist den Vortragenden mitgeteilt worden. 
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
7. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzun- 
 gen, wurde gemäß § 10 Abs.1 BauGB am 27.5.2010 durch die Stadtverordnetenver- 
 sammlung der Stadt Hohen Neuendorf mit Beschluss-Nr.: B 050/2010 als Satzung 
 beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.  
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
8. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzun-
 gen, wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 
 
9. Der Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienst-
 stunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
 erhalten ist, sind am .................. durch Abdruck im Amtsblatt für die Stadt Hohen 
 Neuendorf Nr. ............... vom ................ ortsüblich bekannt gemacht worden.  
 
 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
 und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen  
 (§ 215 Abs.2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-
 ansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.   
 Die Satzung ist mit ihrer Bekanntmachung am ...................... in Kraft getreten. 
 
 
 Hohen Neuendorf, den ........................ .............................................. 
 (Siegel)      Der Bürgermeister  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katastervermerk zur Planunterlage  
(Runderlass MSWV/MI vom 3.9.1997, Abl.Bbg. S.846; geändert durch Bekanntmachung 
vom 27.11.2001, Abl.Bbg. S.875) 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Digitaler Auszug aus der Liegenschaftskarte des Landes Brandenburg,  
Landkreis Oberhavel, Gemarkung Stolpe, Flur 2 und 3, M 1:1000, Stand 1.10.2007 
 
Der Landkreis Oberhavel, Fachdienst Liegenschaftskataster, bescheinigt hiermit, 
dass die verwendete Planunterlage den Anforderungen des § 1 PlanzV '90 sowie den Ver-
waltungsvorschriften zur Herstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne des Landes 
Brandenburg entspricht. Die Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters 
und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze voll-
ständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch ein-
wandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwand-
frei möglich. 
 
 
 
Oranienburg,    .........................        .....................................        ........................... 
                               (Datum)                        (Unterschrift)                         (Siegel) 

Maßstab 1:1000
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Bebauungsplan Nr.45  
"Historischer Dorfkern Stolpe, Stadtteil Stolpe" 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Auftraggeber: Stadt Hohen Neuendorf 
vertreten durch den Fachbereich Bau- und Grünflächendienste,  
Fachdienst (FD) Stadtplanung und Bauverwaltung, 
Fachdienstleiter: Herr Dipl.-Ing. Berthold Zenner 
mit Sitz in D-16540 Hohen Neuendorf, Oranienburger Str.2,  
Telefon FD Stadtplanung: (03303) 528143 

 

 Auftragnehmer: Atelier Rauscher 
  Dipl.-Architekt Norbert Rauscher  
  Architektur- und Planungsbüro, D-16548 Glienicke/Nordbahn,  
  Kieler Straße 16, Telefon: (033056) 80010, Fax: (033056) 432757 
  E-Mail: n.rauscher@web.de, Internet: www.rauscher-architekt.de 
 
 Planunterlage:  Auszug aus der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) vom  

1.10.2007, Gemarkung Stolpe, Flur 2 und 3, M 1:1000; herausge-
geben durch den Landkreis Oberhavel, FD Liegenschaftskataster 

__________________________________________________________________________________________ 

 

  Satzung / Ausfertigung     
__________________________________________________________________________________________ 

 
 Maßstab:  M 1:1000  (Original-Zeichnung) 
 Arbeitsstand: 2.3.2010 
 


